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stra�bar.	Dies	gilt	insbesondere	für	Vervielfältigungen	desGesamtwerkes	und	Übersetzungen	sowie	für	die	Einspeicherung	undVerarbeitung	in	elektronischen	Systemen.	Der	Download	des	Werkesschließt	das	Recht	zu	dessen	Verwendung	in	elektronischer	Form	imRahmen	einer	Einzelplatznutzung	ein.	Davon	ausgenommen	ist	dasRecht	auf	eine	Mehrplatznutzung.	Eine	solche	bedarf	derausdrücklichen	Genehmigung,	einzuholen	in	Form	einer	Lizensierungbei	und	durch	die	W.	Kohlhammer	GmbH.	Eine	Verwertung	bzw.Vervielfältigung	des	Musters	in	Form	von	Papierkopien	für	die	Arbeitim	Unternehmen	ist	nur	zulässig,	soweit	diese	zum	eigenen,	internenGebrauch	bestimmt	sind.	Eine	Weitergabe	an	externe	Dritte	istuntersagt.Bei	den	Inhalten	des	Werkes	handelt	es	sich	um	Muster.	FürVollständigkeit	und	Richtigkeit	kann	keine	Gewähr	übernommenwerden.	Von	einer	rechtlich	ungeprüften	Verwendung	des	Musters	istabzuraten,	da	dieses	stets	auf	den	jeweiligen	Sachverhalt	anzupassenund	ggf.	zu	ergänzen	ist.Für	den	Inhalt	abgedruckter	oder	verlinkter	Websites	istausschließlich	der	jeweilige	Betreiber	verantwortlich.	Die	W.Kohlhammer	GmbH	hat	keinen	Ein�luss	auf	die	verknüpften	Seiten	undübernimmt	hierfür	keinerlei	Haftung.



	
Vorwort

			Das	Buch	beruht	auf	der	ersten	Au�lage	des	Werkes	der	Autorin	Scherr,welches	grundlegend	überarbeitet	wurde.	Inhaltlich	stehen	dierechtlichen	Fragestellungen	im	Zusammenhang	mitZwangsmaßnahmen	in	medizinischen	und	p�legerischen	Einrichtungenund	solche	der	Teilhabeförderung	im	Mittelpunkt.	Diese	Maßnahmensind	an	der	Tagesordnung	und	der	richtige	Umgang	mit	diesen	kritisch.Fehler	sind	als	Freiheitsberaubung	stra�bar	und	können	zuSchadensersatzansprüchen	der	Betroffenen	sowie	zu	einemerheblichen	Reputationsschaden	der	Einrichtung	führen.	Da	dieMaßnahmen	stark	in	das	Persönlichkeitsrecht	der	betroffenenPatienten	und	Bewohner	eingreifen	und	auch	für	Aufmerksamkeit	beiBesuchern	und	Angehörigen	sorgen,	werden	sie	außerhalb	desFachpersonals	häu�ig	mit	Argwohn	betrachtet.	Aufgrund	dieserBedeutung	des	Themas,	ist	der	richtige	Umgang	mitZwangsmaßnahmen	wichtig.Das	Buch	soll	den	juristischen	Rahmen	aufzeigen	und	zugleichHilfestellung	bei	der	Umsetzung	der	Maßnahmen	geben.	Die	Autorenließen	sich	dabei	insbesondere	von	Kolleginnen	und	Kolleginnen	undderen	Anfragen	inspirieren.Da	sich	das	Thema	aufgrund	von	juristischenGrundsatzentscheidungen	(insbesondere	BVerfG,	Urt.	v.	24.7.2018	–	2BvR	309/15,	2	BvR	502/16,	NJW	2018,	2619)	und	durch	dieseEntscheidungen	notwendig	gewordenen	Gesetzesänderungen	(z.	B.Bundestags-Drucksache	18/112401)	weiterentwickelt	hat,	hat	dasThema	erneut	an	Aktualität	gewonnen.	Die	2.	Au�lage	wurdedahingehend	aktualisiert	und	des	Weiteren	um	ein	Kapitel	erweitert,welche	sich	mit	dem	Vorgehen	bei	der	Einführung	korrekter	Abläufe



bei	Zwangsmaßnahmen	beschäftigt.	Es	richtet	sich	an	Praktiker	undsoll	Juristen	wie	auch	Nichtjuristen	gleichermaßen	ansprechen,	welchesich	mit	diesem	Thema	beschäftigen.Personen,	gegenüber	Zwangsmaßnahmen	vorgenommen	werden,sind	nicht	entscheidungsfähig.	Deshalb	müssen	Dritte	für	sieentscheiden.	Das	sind,	sofern	keine	Vorsorgevollmacht	besteht,Betreuer.	Zwangsmaßnahmen	auf	zivilrechtlicher	Grundlage	werdenvon	diesen	deshalb	mitentscheiden.	Die	zivilrechtlichenZwangsmaßnahmen	sind	sogar	im	Betreuungsrecht	geregelt.	Bereitsdie	Erstau�lage	befasste	sich	wegen	der	damaligen	Reform	desmateriellen	Betreuungs-	und	Vorsorgerechts	mit	dem	Thema.	DerGesetzgeber	hat	sich	2020/2021	erneut	mit	dem	Betreuungsrechtbefasst	und	Neuregelungen	geschaffen,	welche	2023	in	Kraft	tretenwerden	(BT	Drs.	19/24445	und	BR	Drs.	199/21;	BT	Drs.	19/27287;BBBl.	2021	I	Nr.	21	S.	882	ff.	vom	12.	Mai	2021).	Sofern	sich	darausÄnderungen	für	die	in	diesem	Buch	behandelten	Themen	ergeben,	wirddies	mittels	eines	grauen	Balkens	am	linken	Rand	dargestellt.	Christoph	Leo	Gehring Koblenz,	im	Juni	2021
1					Gesetz	zur	Änderung	der	materiellen	Zulässigkeitsvoraussetzungen	von	ärztlichenZwangsmaßnahmen	und	zur	Stärkung	des	Selbstbestimmungsrechts	von	Betreuten



	
1          Einleitung

			Mitarbeiter	in	Krankenhäusern,	psychiatrischen	Einrichtungen	undEinrichtungen	der	Senioren-	und	Teilhabehilfe	stehen	nahezu	täglichder	Frage	gegenüber,	wann	welche	Zwangsmaßnahmen	medizinischindiziert	und	rechtlich	zulässig	sind.	Sie	möchten	einerseits	den	ihnenanvertrauten	Menschen	kein	Unrecht	tun	und	sich	andererseits	nichtstra�bar	machen.	Deshalb	ist	immer	wieder	der	Ruf	nach	rechtssicherenHandlungsanleitungen	und	tatsächlich	im	Alltag	anwendbaren	Mustern,welche	die	rechtlichen	Vorgaben	im	täglichen	Work�low	umsetzen,	zuvernehmen.Die	vorliegende	Darstellung	soll	das	Spannungsfeld	zwischenFürsorgep�licht	der	Einrichtung	einerseits	und	der	Autonomie	desPatienten	andererseits	aufzeigen	und	einen	Überblick	über	die	geltendeRechtslage	geben.	Sie	versteht	sich	als	Handreichung	für	die	Praxis,	fürinteressierte	Mitarbeiter	in	den	oben	erwähnten	Einrichtungen,	die	inihrer	täglichen	Arbeit	mit	der	Frage,	was	rechtlich	zulässig	ist	–	undwas	nicht	–	konfrontiert	sind.	Eine	Fülle	von	Fallbeispielen	aus	derRechtsprechung	und	Praxis	zeigen	Problemstellungen	anschaulich	auf.Die	Darstellung	berücksichtigt	am	Rande	die	rechtlichenBesonderheiten	von	Zwangsmaßnahmen	in	bestimmten	Einrichtungen.Hierzu	gehört	das	Akutkrankenhaus,	die	Einrichtung	für	Kinder-	undJugendhilfe	(SGB	VIII),	der	Einrichtungen	für	Menschen	mitBehinderung	(SGB	IX)	sowie	Einrichtungen	für	psychisch	kranke	odersuchtkranke	Straftäter	(StGB).Die	Fallbeispiele	aus	der	Rechtsprechung	sollen	die	juristischeTheorie	für	den	Anwender	erlebbar	und	nachvollziehbar	machen.Ferner	enthält	die	Darstellung	eine	Fülle	von	Musterformularen.	Es	istzu	beachten,	dass	es	sich	hierbei	um	beispielhafte	Musterformulare



handelt;	eine	rechtliche	Prüfung	des	konkreten	Anwendungsbereichsist	dadurch	nicht	entbehrlich.	Es	bleibt	stets	im	Einzelfall	zu	prüfen,	obdas	Musterformular	der	jeweiligen	landesrechtlichen	Regelungentspricht	und	in	wieweit	es	tatsächlichen	Gegebenheiten	vor	Ortaufgreift,	umsetzt	und	rechtswirksam	regelt.	Die	den	Formularenzugrundeliegenden	Work�lows	müssen	auf	die	jeweiligenGegebenheiten	angepasst	werden.	Wie	sich	später	noch	zeigen	wird,	istdies	nicht	nur	notwendig,	um	die	Passgenauigkeit	sicherzustellen,sondern	auch	um	die	Akzeptanz	des	eingeführten	Prozessessicherzustellen.Sofern	in	diesem	Buch	die	männliche	Form	verwendet	wird,geschieht	dies	ausschließlich	aus	Vereinfachungsgründen.	Erfasst	sinddamit	alle	Geschlechter.



	
2          Arten von Zwangsmaßnahmen

			Jede	Zwangsmaßnahme	richtet	sich	gegen	den	Willen	der	betroffenenPerson.	Sie	ist	deshalb	zunächst	grundsätzlich	ein	Verstoß	gegen	dieverfassungsrechtlich	geschützten	Rechte	auf	Selbstbestimmung,Freiheit	und	körperliche	Unversehrtheit.	Deshalb	bedarf	es	einerRechtfertigung,	um	in	diese	Rechte	einzugreifen.Der	Begriff	der	Zwangsmaßnahme	ist	sehr	weit.	Es	lassen	sich	dreiGruppen	bilden:1.		die	Unterbringung,2.		die	freiheitsentziehenden	Maßnahmen,	worunter	beispielsweise	dieFixierung	fällt	und	die3.		die	Behandlung	wider	Willen	–	die	ärztliche	Zwangsmaßnahme.Die	Art	der	Maßnahme	ist	grundsätzlich	unabhängig	vom	Ort	derMaßnahme.	Das	heißt,	dass	Fixierungen	beispielsweise	sowohl	imKrankenhaus,	als	auch	in	der	stationären	P�legeeinrichtung	denkbarsind.	Dabei	gibt	es	zwei	Besonderheiten.Eine	Besonderheit	gilt	für	Zwangsmaßnahmen	bei	Untergebrachten.Diese	be�inden	sich	mit	der	Unterbringung	bereits	in	einerZwangsmaßnahme.	Das	hat	zur	Folge,	dass	die	Untergebrachten	sichgegen	die	neue	Zwangsmaßnahme	nur	bedingt	wehren	können.Deshalb	gelten	für	Zwangsmaßnahmen	bei	Untergebrachten	(z.	B.Fixierung	oder	Zwangsbehandlung)	abweichende	und	sehr	strengeGenehmigungsvoraussetzungen.Die	zweite	Besonderheit	sind	bestimmte	Einrichtungen	für	gewisseZwangsmaßnahmen.	So	�indet	eine	Unterbringung	regelmäßig	in	dafürvorgesehenen	psychiatrischen	Einrichtungen	statt.	Andere



(unterbringungsähnliche)	freiheitsentziehende	Maßnahmen,	wiebeispielsweise	die	Eingrenzung	des	Bewegungsradius	von	Personenmit	Demenz,	sind	keine	Unterbringung,	sondern	eine	sonstigefreiheitsentziehende	Maßnahme.	Der	Gesetzgeber	hat	sich	für	einen»engen«	Unterbringungsbegriff	entschieden	(Müller-Engels	2020	BGB§	1906	Rn.	24).Auf	die	einzelnen	Besonderheiten	der	unterschiedlichenZwangsmaßnahmen	einerseits	sowie	auf	die	Besonderheiten	dereinzelnen	Einrichtungen	andererseits	wird	in	den	entsprechendenKapiteln	eingegangen.Mit	der	Reform	im	Jahr	2023	wird	sich	der	Katalog	derzivilrechtlichen	Zwangsmaßnahmen	nicht	ändern.	Der	Wortlaut	derRegelungen	für	Zwangsmaßnahmen	ändert	sich	nur	an	wenigenStellen.	Allerdings	ändert	sich	das	Betreuungsrecht.	Dies	wird	dannzum	Teil	Auswirkungen	in	der	Praxis	haben.	Auf	die	Neuerungen	wirdim	weiteren	Verlauf	des	Buches	an	den	konkreten	Stelleneingegangen.	Diese	Stellen	sind	wie	diese	Textstelle	hervorgehoben.Dies	ermöglicht	dem	Leser	die	Gesetzeslage	vor	und	nach	2023	zuvergleichen.Zahlreiche	Änderungen	des	Gesetzeswortlauts	sind	einer	neuenSichtweise	auf	das	Vormundschafts-	und	Betreuungsrecht	geschuldet.Wobei	das	Vormundschaftsrecht	im	Folgenden	ausgeblendet	wird,um	thematisch	nicht	abzuschweifen.	Das	bisherige	Recht	versuchtedie	rechtliche	Stellung	des	Betroffenen	abzubilden	und	dabei	zukompensieren,	dass	dieser	selbst	keine	Entscheidungen	treffenkonnte.	Der	Betroffene	war	derjenige,	über	den	Entschieden	wurde,nicht	derjenige,	der	mitentscheiden	konnte.	Der	neue	Wortlaut	solldie	Selbstbestimmtheit	des	Betroffenen	in	den	Mittelpunkt	stellen.Damit	versucht	das	Gesetz	die	Anforderungen	der	UN-Behindertenrechtskonvention	(Art.	12	UN-BRK)	umzusetzen(Grziwotz	ZRP	2020,	248).	Damit	verändert	sich	die	»Stoßrichtung«und	damit	der	Wortlaut	der	gesetzlichen	Regelungen	(BT	Drs.19/27287	S.	3,	125).	Ob	in	der	Sache	damit	viel	gewonnen	ist,	istfreilich	eine	andere	Frage.	Dies	soll	an	einem	Beispiel	deutlichgemacht	werden.	Bisher	berieten	der	Betreuer	oderVorsorgebevollmächtigte	mit	dem	Arzt,	was	dem	Patienten	hilft	und



was	in	dessen	Interesse	und	was	dessen	mutmaßlicher	Wille	sei.	ImZentrum	steht	folglich	die	Entscheidung,	die	für	den	Betroffenenvorgenommen	wird.	Bei	der	Entscheidung	ist	der	Wille	desBetroffenen	zu	berücksichtigen.	Im	neuen	Wortlaut	steht	dasInteresse	des	Betreuten	im	Mittelpunkt	und	der	Betreuer	soll	diesenbeim	Finden	seiner	Entscheidung	unterstützten.	Nur	wenn	derBetreute	keine	Entscheidung	treffen	kann,	soll	diese	Entscheidungersetzt	werden.	Wenn	diese	Entscheidung	dann	ersetzt	werden	muss,gilt	wieder	der	mutmaßliche	Wille	des	Betroffenen.	Folglichüberlegen	wieder	Betreuer	und	Arzt,	worin	der	mutmaßliche	Willedes	Betreuten	besteht.	Somit	führen	sowohl	der	alte,	als	auch	derneue	Wortlaut	zum	selben	Ergebnis.	Lediglich	der	Fokus	auf	dem	Wegändert	sich	(ebenso	Grziwotz	ZRP	2020,	248,	251).Zudem	wurde	der	Gesetzestext	neu	strukturiert.	Folglich	haben	dieParagraphen	auch	neue	Ziffern	erhalten.	Die	im	Zusammenhang	mitden	in	diesem	Buch	wichtigsten	neuen	Normen	sind	in	der	Anlagedieses	Buches	abgedruckt.
2.1       UnterbringungEine	freiheitsentziehende	Unterbringung	ist	gegeben,	wenn	derBetroffene	ohne	oder	gegen	seinen	Willen	in	einem	räumlichbegrenzten	Bereich	(insbesondere	in	einem	geschlossenenKrankenhaus,	einer	anderen	geschlossenen	Einrichtung	oder	demabgeschlossenen	Teil	einer	solchen	Einrichtung)	festgehalten,	seinAufenthalt	ständig	überwacht	und	die	Kontaktaufnahme	mit	Personenaußerhalb	des	Bereichs	eingeschränkt	wird	(BGH,	Beschl.	v.	11.10.	2000–	XII	ZB	69/00;	NJW	2001,	888,	OLG	Düsseldorf,	Beschl.	v.	02.11.1962	–3	W	362,	383/62,	NJW	1963,	397).Die	Unterbringung	ist	insbesondere	von	der	freiheitsentziehendenMaßnahme	abzugrenzen.	Streng	genommen	müsste	es	»sonstigefreiheitsentziehende	Maßnahme	heißen,	da	die	Unterbringung	perDe�inition	die	Fortbewegungsfreiheit	ebenfalls	einschränkt.



2.1.1     Rechtliche GrundlagenDie	Unterbringung	stellt	einen	intensiven	Grundrechtseingriff	dar	undbedarf	daher	einer	gesetzlichen	Ermächtigungsgrundlage.Die	Unterbringung	erfolgt	entweder	als•		zivilrechtliche	Unterbringung	nach	§	1906	Abs.	1	BGB	(bei	Kindernnach	§	1631b	BGB)	oder	als•		öffentlich-rechtliche	Unterbringung	nach	dem	einschlägigenLandesgesetz	über	die	öffentlich-rechtliche	Unterbringung	psychischKranker.Die	Unterbringung	ist	zukünftig	in	§	1831	BGB	n.	F.	geregelt.Details	zum	Verfahren	und	rechtlichen	Regelungen	sind	einemseparaten	Kapitel	vorbehalten	( 	Kap.	4,	 	Kap.	6).
2.1.2     Sta�s�sche RelevanzDie	Zahl	der	zivilrechtlichen	Unterbringungen	nach	dem	bürgerlichemRecht	hat	in	den	letzten	Jahren	stetig	zugenommen.	Im	Jahr	1992wurde	31.044	Personen	nach	§	1906	Abs.	1	BGB	untergebracht(Deinert	2015),	im	Jahr	2016	waren	es	bereits	56.048	Unterbringungen(Deinert	2018).Es	werden	nach	wie	vor	mehr	Menschen	nach	den	Landesgesetzenüber	die	öffentlich-rechtliche	Unterbringung	von	psychisch	Krankenuntergebracht.	Von	52.191	öffentlich-rechtlichen	Unterbringungen	imJahr	1992	ist	die	Anzahl	auf	82.435	im	Jahre	2013	angestiegen	(Deinert2015).
2.2       Freiheitsentziehende MaßnahmenAuch	innerhalb	»offener«	Einrichtungen	gibt	es	Maßnahmen,	die	dieBewegungsfreiheit	des	Betroffenen	nicht	weniger	beschränken	als	eineUnterbringung.	Dies	sind	die	freiheitsentziehenden	Maßnahmen



(BTDrs.	11/4528,	S.	148).	Daher	bedürfen	die	unterbringungsähnlichenMaßnahmen	–	im	Folgenden	freiheitsentziehende	Maßnahmen	genannt–	ebenso	wie	eine	Unterbringung	–	der	Genehmigung	desBetreuungsgerichts,	§	1906	Abs.	4	BGB.Anstatt	des	Begriffs	»unterbringungsähnliche	Maßnahme«	wirdoftmals	auch	der	Begriff	»freiheitsentziehende«	oder»freiheitsbeschränkende	Maßnahme«	verwendet	(Müller-Engels	2020BGB	§	1906	Rn.	24).Typische	Fallgruppen	sind	die	Fixierung,	eine	wie	eine	Fixierungwirkende	Maßnahme	oder	das	Ruhigstellen	von	Patienten	mitArzneimittel	(BTDrs.	11/4528,	S.	148).Freiheitsentziehende	Maßnahmen	sind	auch	bei	Untergebrachtendenkbar.	Dabei	wird	deren	Bewegungsfreiheit	innerhalb	derUnterbringungseinheit	weiter	beschränkt.
2.2.1     Rechtliche GrundlagenSowohl	§	1906	Abs.	4	BGB	als	auch	die	Landesgesetze	über	dieöffentlich-rechtliche	Unterbringung	psychisch	Kranker	treffenRegelungen	zu	freiheitsentziehenden	Maßnahmen.Für	Personen,	die	aufgrund	§	1906	Abs.	1	BGB	untergebrachtwurden,	ist	eine	weitere	richterliche	Genehmigung	fürfreiheitsentziehende	Maßnahmen	nach	§	1906	Abs.	4	BGB	notwendig(Dodegge	und	Zimmermann	2011,	Teil	A	Rn.	300).	Dasselbe	gilt	fürPersonen,	welche	sich	(freiwillig	oder	aufgrund	einer	Entscheidung	desVorsorgebevollmächtigten	oder	des	Betreuers)	im	Krankenhaus,	einemHeim	oder	einer	»sonstigen	Einrichtung«	au�hält.Die	Regelungen	des	§	1906	BGB	werden	sich	ab	2023	in	§	1831	BGBn.	F.	unverändert	wieder�inden.Für	Personen,	die	aufgrund	der	Landesgesetze	über	die	Unterbringungpsychisch	Kranker	untergebracht	sind,	gilt	nicht	§	1906	Abs.	4	BGB.Stattdessen	ist	die	Grundlageeine	sog.	BesonderenSicherungsmaßnahmen.	So	werden	die	freiheitsentziehenden



Maßnahmen	in	den	Landesgesetzen	genannt.	Diese	können	sich	vonBundesland	zu	Bundesland	unterscheiden.Details	zum	Verfahren	und	rechtlichen	Regelungen	sind	einemseparaten	Kapitel	vorbehalten	( 	Kap.	4,	 	Kap.	7).
2.2.2     Sta�s�sche RelevanzDie	Anzahl	der	gerichtlichen	Genehmigungen	vonunterbringungsähnlichen	Maßnahmen	nach	§	1906	Abs.	4	BGB	hat	inden	letzten	20	Jahren	einen	rasanten	Anstieg	zu	verzeichnen.	Im	Jahr1992	wurde	9.923	Genehmigungen	erteilt	(Deinert	2015),	2016	warenes	bereits	51.097	(Deinert	2018).	Im	Vergleich	zu	2013	mit	75.727(Deinert	2015)	ist	das	zwar	ein	Rückgang,	es	liegt	jedoch	dieVermutung	nahe,	dass	in	Zukunft	ein	starker	Anstieg	zu	erwarten	ist.Die	Rechtsprechung	hat	klare	Vorgaben	entwickelt,	in	welchen	Fällenein	entsprechender	Antrag	zu	stellen	ist	und	hat	Konsequenzen	anVerstöße	gekoppelt	(BVerfG,	Urt.	v.	24.07.2018	–	2	BvR	309/15,	2	BvR502/16,	NJW	2018,	2618).	Deshalb	ist	mit	einem	Anstieg	der	Verfahrenzu	rechnen.Leider	fehlt	eine	bundesweite	Erhebung	der	Anzahl	der	besonderenSicherungsmaßnahmen,	die	aufgrund	der	Landesgesetze	über	dieUnterbringung	psychisch	Kranker	durchgeführt	wurden.	Vor	diesemHintergrund	ist	unbekannt,	wie	viele	besondereSicherungsmaßnahmen	tatsächlich	durchgeführt	werden.
2.3       Ärztliche ZwangsmaßnahmenEine	weitere	Art	der	Zwangsmaßnahme	stellt	die	ärztlicheZwangsbehandlung	dar.Zwangsbehandlung	ist	eine	diagnostische	oder	therapeutischeMaßnahme	eines	Arztes	ohne	oder	gegen	den	Willen	des	Betroffenen.Dies	ist	der	Fall,	wenn	der	einwilligungsfähige	Betroffene	dieEinwilligung	verweigert,	bei	einem	nicht	einwilligungsfähigenBetroffenen	die	Einwilligung	eines	Bevollmächtigen,	Betreuers	oder



Sorgerechtsinhabers	fehlt	(sofern	dieser	über	die	Maßnahmeentscheiden	darf	(§	1904	Abs.	1	S.	1	BGB)	und	auch	eine	mutmaßlicheEinwilligung	des	Betroffenen	in	eine	Notfallbehandlung	nichtanzunehmen	ist	(Werner	2020,	Zwangsbehandlung).
2.3.1     Rechtliche GrundlagenDie	ärztliche	Zwangsbehandlung	stellt	einen	sehr	intensivenGrundrechtseingriff	dar	und	bedarf	daher	einer	gesetzlichenErmächtigungsgrundlage.	Diese	schließt	zugleich	bestimmteZwangsbehandlungen	aus.Die	Grundlage	kann	sich	aus	§	1904	BGB	ergeben.	Sie	steht	dannimmer	im	Zusammenhang	mit	der	Bestellung	eines	Betreuers.Die	Regelungen	werden	sich	ab	2023	unverändert	in	§	1832	BGB	n.	F.be�inden.In	Fällen	der	öffentlich-rechtlichen	Unterbringung	gelten	zudemRegelungen	nach	dem	einschlägigen	Landesgesetz	über	die	öffentlich-rechtliche	Unterbringung	psychisch	Kranker.Details	zum	Verfahren	und	rechtlichen	Regelungen	sind	einemseparaten	Kapitel	vorbehalten	( 	Kap.	4,	 	Kap.	8.2).
2.3.2     Sta�s�sche RelevanzDie	Zahl	der	genehmigten	gefährlichen	Heilmaßnahmen	nach	§	1904BGB	ist	2013	gegenüber	dem	Vorjahr	angestiegen.	Im	Jahr	2013wurden	1922	und	im	Jahr	2012	nur	1712	Eingriffe	pro	Jahr	gerichtlichgenehmigt.	Statistisch	nicht	erfasst	ist,	ob	es	sich	um	Genehmigungenaufgrund	einer	gefährlichen	Behandlung	oder	der	Beendigung	bzw.Nichteinleitung	lebenserhaltender	Maßnahmen	handelt.	DieGenehmigungsquote	von	Anträgen	nach	§	1904	BGB	betrug	2012bundesweit	86,95	%.	Im	Jahre	2013	waren	von	denGenehmigungsverfahren	nach	§	1904	BGB	470	(=	22,19	%)	nicht	vonden	Betreuern,	sondern	von	Bevollmächtigten	initiiert	worden	(Deinert



2015).	Derzeit	ist	eine	leichte	Abnahme	auf	990	Genehmigungen	in2016	zu	verzeichnen	(Deinert	2018).	Wie	bei	denfreiheitsentziehenden	Maßnahmen,	ist	mit	einem	Anstieg	in	dennächsten	Jahren	zu	rechnen.
2.4       Zusammenfassung: Arten von

ZwangsmaßnahmenZwangsmaßnahmen	unterteilen	sich	in	drei	Gruppen:	Unterbringung,die	Behandlung	wider	Willen	–	die	ärztliche	Zwangsbehandlung	und(sonstige)	freiheitsentziehende	Maßnahmen,	worunter	beispielsweisedie	Fixierung	fällt.	Ihre	rechtlichen	Voraussetzungen	können	sichunterscheiden.Zwangsmaßnahmen	werden	in	der	Praxis	mit	der	Intention	desSchutzes	der	anvertrauten	Menschen	angewandt.	Dennoch	ist	für	jedeMaßnahme	eine	gesetzliche	Grundlage	erforderlich.Eine	der	zentralen	Normen	ist	§	1906	BGB	und	für	dieZwangsbehandlung	§	1904	BGB.	Weitere	Rechtsgrundlagen	ergebensich	aus	den	Landesgesetzen	über	die	Unterbringung	psychischKranker.


